
Bezirks-Schützenverband      Eydelstedt, 19.04.2023 
Grafschaft Diepholz e.V. 
- Sportleitung        -      Stand: 19.04.2023 
                      

          AUSSCHREIBUNG  RUNDENWETTKAMPF  2023 
 

 Kleinkaliber -  T – Auflage   
      =========================================== 

 
1. Teilnahme- 

berechtigung  : Teilnahmeberechtigt sind nur Schützen, die dem DSB gemeldet sind; 
     gem. Sportordnung ( SpO Stand 01.01.2023 ) neueste Fassung  

(n.F.) Teil 0, Regel 0.1.4. 
 
2.    Teilnehmer  : Senioren und Seniorinnen ab dem Sportjahr (beginnend ab 01.10. 
     des Vorjahres), in dem sie 41 Jahre alt werden. 
     Geburtsdatum ab 01.01.1982. 
3.   Wettkampfklassen/   

Mannschaftsstärken/ : Seniorenklasse 0  m und w – Jahrgang 1982 - 1973 
     Seniorenklasse I  m und w – Jahrgang 1972 - 1963 
     Seniorenklasse II  m und w – Jahrgang 1962 - 1958 
     Seniorenklasse III  m und w – Jahrgang 1957 - 1953 
     Seniorenklasse IV  m und w – Jahrgang 1952 - 1948 
     Seniorenklasse V  m und w – Jahrgang 1947 und älter 
 
     Senioren/-innen ab der Klasse III dürfen mit einem Hocker  
     schießen. 
 
     Mannschaftsstärken gem. SpO Teil 0, Regel 0.7.2.2. 
     3 Schützen je Mannschaft. Die Einzelwertungen erfolgen getrennt. 
 
 Ein Verein kann mit mehreren Mannschaften in einer Liga oder 

Klasse vertreten sein. Schützen dürfen in diesem Fall nicht  
 untereinander ausgetauscht werden. 

       
Gemischte Mannschaften ( Senioren 0 – V / Seniorinnen 0 – V ). 
 
Bei der Mannschaftsmeldung bitte die neuen Jahrgänge  
beachten! 

 
4.  Schusszahl / Schießzeit : Geschossen wird nach der jeweils gültigen SpO neueste Fassung  
     Wertung :    (n.F.) Teil 9 - Stand 01.01.2023. 
     Alle Klassen schießen 30 Wettkampfschüsse.  
     Die Schießzeit beträgt einschließlich der Probeschüsse 

50 Minuten.   Probeschüsse gem. SpO Teil 9. 
     Es erfolgt die 10tel-Wertung !!! 
5.  Munition,     
    Scheiben, Waffen, : Munition stellt jeder Schütze selbst.  
    Anschlagart   Der Wettkampf wird auf Meyton-Anlage geschossen !!! 
      

Zugelassen sind Kleinkaliber gem. SpO Teil 1, Tabelle (1.41) 
     Zusatzkeile sind der Unterkante des Vorderschaftes ( max. 6 cm breit) 
     anzupassen.  
     Weitere Veränderungen, insbesondere Klebematerialien dürfen nicht 
     an das Gewehr angebracht werden (Disqualifikation) – SpO Teil 9. 
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6. Anschlagart  : Die Auflage für das Gewehr darf durch kein Körperteil berührt  

werden.  
Das Gewehr muss deutlich sichtbar vor dem Abzugsbügel 
aufgelegt werden und darf nicht seitlich angelehnt werden.  
Die Zuhilfenahmen sonstiger Stützen bzw. Anlehnen von Körperteilen 
ist nicht gestattet.  
Zwischen Hand und Auflage muss ein deutlich sichtbarer Abstand 
sein.  
Die Hand des Schützen darf die Auflage in Richtung Gewehr- 
mündung nicht umgreifen. 
Die nicht abziehende Hand muss das Gewehr am Vorderschaft halten 
( von oben oder von unten ). 
Das Gewehr darf nur mit beiden Händen, der Schulter, der Wange und 
dem neben der rechten, bzw. linken Schulter liegenden Teil der Brust 
gehalten werden. 
Das Gewehr darf außerhalb dieses Bereiches der rechten bzw. der 
linken Schulter und des rechten bzw. linken Brustteiles nicht zusätzlich 
durch die Jacke oder die Brust abgestützt werden. 
Das Gewehr darf in keiner Weise an der Auflage befestigt, verhakt 
oder festgeklemmt werden.  
Jegliche rutschhemmende Materialien dürfen weder an der Waffe 
noch an der Auflage zusätzlich befestigt werden. 
Ebenfalls dürfen keine Veränderungen am Gewehr, z.B. in form von 
kleinen herausklickenden Stiften am bzw. im Gewehr ( Schaft ) 
angebracht werden. 
Andere Haltungen und Stellungen z.B. das Anlehnen an die Brüstung 
und/oder die Wand sind nicht zulässig und ziehen eine Disqualifikation 
nach sich. 
Siehe auch SpO Teil 9. 
Sollte sich herausstellen, dass Schützen gegen diese Regeln 
verstoßen, werden sie gemäß Sportordnung Teil 0, Regel 0.9.8 
disqualifiziert. 

 
7.  Standaufsicht  : Eine Standaufsicht hat generell auf dem Schießstand zu sein. 

Die Standaufsicht muss qualifiziert sein und ist von den Vereinen zu 
stellen. 

 
8.  Ort der Austragung : Schießstand des SV Rehden 
 
9.  Stand   : Die Gewehrauflage muss rund sein und darf max. einen Durchmesser 
     von 5 cm haben. 

 
10.  Auswertung  : Staffelleiter. 

 
Der Staffelleiter hat die Ergebnislisten (Formulare / EDV-Liste ) 
innerhalb von 3 Tagen nach dem jeweiligen Durchgang an den  
Rundenwettkampfleiter bzw. an den EDV-Erfasser der Ergebnisse zu  
senden 
 
Der Staffelleiter trägt von den teilnehmenden Schützen beim  
1. Durchgang das genaue Geburtsdatum in die Ergebnisformulare 
ein. Bei Schützen, die bereits in der EDV-Liste erfasst sind, werden 
die Daten automatisch mit dem Setzen der Startnummer eingetragen. 
 
Bei allen Durchgängen bitte die vorgegeben Startnummern der teil- 
nehmenden Starter in die RWK- EDV-Liste eintragen. 
Die Vornamen sind generell auszuschreiben 
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11.  Startgeld   : Das Startgeld beträgt je Schütze 6,00 Euro. 
     Das Startgeld wird durch den Bezirk per Rechnung erhoben und ist 
     unmittelbar nach Rechnungseingang von den Vereinen zu  

überweisen. 
 

 
12.  Termine   : - 1. Durchgang  Dienstag, 16.05.2023   
     - 2. Durchgang  Dienstag, 30.05.2023 
     - 3. Durchgang  Dienstag, 20.06.2023 
     - 4. Durchgang  Dienstag, 04.07.2023 
 
     Da Ersatzschützen gestellt werden können, ist ein Vorschießen 
     nur in begründeten Fällen innerhalb des jeweiligen Durchganges 
     gestattet. Rechtzeitige vorherige Rücksprache mit dem 

Rundenwettkampfleiter bzw. mit dem Staffelleiter ist 
     jedoch zwingend erforderlich. Siehe auch Punkt 7 dieser  
     Ausschreibung. 
 
      
13. Teilnehmende  : SV Drebber v. 1900 I – V  SV  Wohlstreck I + II 

Vereine 2022 SV Rehden I + II    SV   Sulingen 48 I + 2 E 
     SV Strange-Buchhorst   SSV Dümmer I + 1 E 
     SV Ehrenburg = E   SV   Diepholz 53 = E 
     SV Mallinghausen I + 1 E  SV   Wetschen = 1 E  
    
14. Siegerehrung  : Zeit und Ort der Siegerehrung wird mit einer gesonderten Einladung 
     bekannt gegeben ( ca. Ende September 2023 ). 
 
15. Sonstiges  : Es werden 4 Durchgänge geschossen 
 

Das Kampf- und Berufungskampfgericht wird vom Veranstalter 
bestimmt. Die Protestgebühr beträgt 15,00 Euro. 
 
 

16. Meldungen: : An- / Abmeldungen bitte nur schriftlich per Mail bis spätestens

 01. Mai 2023    an 

 
   Siegfried Brockmann    Tel.: 0171 / 77 56 067        
   Schweringhauser Str. 12    05442 / 1788  
                       
           49406 Eydelstedt   E-Mail: siegfried.brockmann@web.de 
              

 
17. Allgemeine 
      Bestimmungen  : - Änderungen, Ergänzungen oder Korrekturen dieser Ausschrei- 
      bung behält sich die Bezirkssportleitung ausdrücklich vor.  
 

- Alle nicht besonders aufgeführten Punkte dieser  
Ausschreibung zur Durchführung dieses Wettkampfes regeln  
sich nach der  jeweils gültigen Sportordnung des DSB und ggf. 
zwischenzeitlich beschlossenen Änderungen / Ergänzungen. 
 

gez. Siegfried Brockmann     
        Bezirkssportleiter / 
        Rundenwettkampfleiter  


